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Kleine Anfrage 901 
des Abgeordneten Sven Hornauf (BSW-Fraktion) 

an die Landesregierung 

Schulneubau auf dem KWO-Gelände Hoppegarten 

Im Jahr 2022 hat die Gemeinde Hoppegarten – auch in Reaktion auf die Bevölkerungs- und 
Schülerzahlenentwicklung – das damalige Gelände des Kabelwerks-Oderspree (KWO-Ge-
lände) erworben, um dort einen Bildungscampus für das in der Landesentwicklungsplanung 
definierte Mittelzentrum Hoppegarten/Neuenhagen zu errichten. Im Schulentwicklungsplan 
des Landkreises Märkisch-Oderland, 1. Teilfortschreibung des Berliner Umlands für den 
Zeitraum von 2023/2024 bis 2028/2029, ist die Errichtung einer Gesamtschule mit gymna-
sialer Oberstufe (GOST) auf diesem sogenannten KWO-Gelände vorgesehen. Ziel des 
Schulentwicklungsplans für diesen Standort ist es, die planerische Grundlage für ein 
wohnortnahes und allen Bildungsgängen umfassendes Schulangebot zu schaffen und den 
Planungsrahmen für einen zweckentsprechenden Schulbau zu schaffen. Das MBJS hat die 
erforderliche Genehmigung, § 102 Abs. 5 BbgSchulG, der 1. Teilfortschreibung und damit 
der Einrichtung der GOST im Dezember 2023, erteilt. 
 
Nachfolgend haben die Gemeinde Hoppegarten und der Landkreis MOL zur standortkon-
kreten Durchführung dieser Schulentwicklungsplanung über den „Neubau einer Gesamt-
schule die mit gymnasialer Oberstufe“ eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlos-
sen. Die in dieser Verwaltungsvereinbarung festgelegten Maßnahmen sind seitens der Ge-
meinde erfüllt worden. Die Umsetzung des Schulneubaus verzögert sich jedoch bislang, 
konkrete Maßnahmen zur Realisierung des Schulneubaus sind bisher nicht erfolgt. Die 
Landkreisverwaltung fordert derzeit als Bedingung für den Maßnahmenbeginn eine vorzei-
tige Übertragung der Schulträgerschaft an den Landkreis; die Verwaltungsvereinbarung 
sieht die Übertragung (§ 4 Abs. 2 örV: „Mit Inbetriebnahme …“) erst nach Fertigstellung des 
Schulneubaus durch den Landkreis vor. 
 
Die Schulaufsicht des Landes umfasst gemäß § 130 Abs. 3 BbgSchulG auch die Umsetzung 
und Durchführung der Schulentwicklungsplanung sowie im Anschluss daran die Tätigkeit 
als Obere Kommunalaufsichtsbehörde. 
 
Ich frage dazu die Landesregierung: 

1. Welchen Kenntnisstand hat die Landesregierung als a) Schulaufsichts- und b) Kom-
munalaufsichtsbehörde zur insoweiten Umsetzung des Schulentwicklungsplans MOL 
in Bezug auf die schulentwicklungsplangemäße Errichtung einer GOST am Standort 
KWO-Gelände in der Gemeinde Hoppegarten?  
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2. Welche Maßnahmen zur Unterstützung der schulentwicklungsplangemäßen Errich-
tung einer GOST am Standort KWO-Gelände in Hoppegarten hat die Landesregierung 
durch die Schulaufsicht bisher a) unternommen und/oder b) sind beabsichtigt? 

3. Wurde (wenn ja, jeweils wann) eine Genehmigung des MBJS gemäß § 104 BbgSchulG 
für diese GOST am KWO-Standort in Hoppegarten a) beantragt und b) erteilt? Für den 
Fall bloßer Antragstellung: Bis wann ist mit einer Entscheidung über den Genehmi-
gungsantrag zu erwarten und was steht bisher einer Genehmigung entgegen? 

4. In Ansehung der Medienwiedergabe unterschiedlicher Ansichten von Gemeinde und 
Landkreis über die Durchführung des o.g. örV: Welche Rolle sieht die Landesregierung 
als Schul- und ggf. auch als Kommunalaufsicht für die Zusammenarbeit von Gemeinde 
und Landkreis zur schulentwicklungsplangemäßen Umsetzung der GOST? 

5. Welche Gründe sieht die Landesregierung bzw. das MBJS als Schulaufsicht für die 
bisherige Verzögerung bei der schulentwicklungsplangemäßen Umsetzung des Schul-
neubaus am KWO-Gelände in Hoppegarten, insbesondere im Hinblick auf Bebauungs-
plan, planungsrechtliche Schritte sowie Übertragung der Schulträgerschaft nebst allen 
erforderlichen Genehmigungen des Landes im Sinne der §§ 104 und 105 BbgSchulG? 

6. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um die Kommunikation mit der Öf-
fentlichkeit, mit Eltern und Anwohnern, über Zeitplan, Konzept und Umsetzung des 
schulentwicklungsplangemäßen Schulneubaus zu verbessern? 

7. Welche finanziellen und organisatorischen (Förder-)Maßnahmen seitens des Landes 
sind zur Umsetzung der schulentwicklungsplangemäßen GOST am KWO-Gelände in 
Hoppegarten vorgesehen? 
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